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--_.__. XIV. Gesetzgebungsperiode 

eller Abgeordneten Sandmeier, Landgra:f 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Verweigerung des Schadenersatz'es an einen 

Ausländer p der durch das Verschulden ()sterre:i.chiscber 

Sicherheitsorg~~e vel~nglückt ist 

Der deuts@he Staatsbürger Wol:fgang MÖLTER verbrachte 

im Sommer 1972 seinen Urlaub in Gmunden. Am 21~ Juli 1972 

.fuhr er mit dem von seiner Gattin gelenkten Elektroe 

boot aut' dem Traunsee und wurde du.rch. ein Gendamerie­

patrouillenboot, dessen Lenker d~h einen Aufmerksam­

keits.:fehlerdas Elektroboot übersehen hatte\') gerammt .. 

Wol:fgang MÖLTER erlitt bei d~esem Unfal1 schwere Ver­

letzungen und es mußte ihm dico linke Niex'e sofort 

operativ entfernt werden., Durch diesen schweren Une 

fall ist Wolr~ng MÖLTER auch heute noch in s~iner 

bex-u:flichen Tätigkeit sowie in seiner psychischen Ver­

:fassung beeinträchtigte Er darf'keinerl.ei sportliche 

Betätigu.."'lg' mehr betreiben und leidet außerdem unter. 

neurotischen Störungen 9 die ihre Ursache dariu haben\) 

daß er ständig eine V~rklirzung seiner Lebenserwartung 

im Falle einer Erkrankung der gesuIlden Niere fUrchtet .. 

Der an diesem Un:fall schuldtr~.gen.de Gendameriebeamte 

wurde mit rechtskräftigem Straf'urteil. des BezirlcBgerich­

tes Gmunden zu einer Gelds~tra:fe von öS 30000?= vax'ure! 

teilt o ' ZUI' Geltendmachung seiner Schadeu€rsatz:fcrderun.­

gen brachte Wolf'gang MÖLTERam 9. 100 1973 beim Bezi.rks­

gericht Gmundelll als Binnenschi:ffah.rtsgericht eine 

Sohadenersatzklage gegen die Republik Österreich als 

Halter des Gendameriepatroui,llenbootes und gegen d,}n 

Gendameriebeamten als dessen Lenker ein'!) in w.elcher er 
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ein Sehmerzensgeld 1 den Verdienstsntgang, die restlichen 

Krankenhauskosten sowie eine monat1:Lche Rente i11 Höhe 

VOll -DM 300 j)'" geltend machte 0 

Die Klage gegen den zweitbeklagten Gendomeriebeamten 

vurde jedoch mit Beschluß des Bezirksgeri.chtes G:nur:.den 

mi t del:' Begründung zurückgewiesen, er se.t Bea.!Dter und 

könne daher nach Bestimmung des § 1 Amtsha:ftungsgese"tz 

nicht geklagt werden .. Die Zurückweisung der Kla.ge g"'gen 

den ~weitbeklagten Gendamsriebeamten wurde auch durch 

den Obersten Gerichtshof bestätigt, der die Auffassung 

vertrat p daß ungeachtet des Umstandes, daß deutschen 

Staatsbürgern auf'grund des Amtshaf'tungsgese-tzes kein 

Anspruch zustehe p dennoch die Bestimmune; des § <I 

Amtshaf'tungsgesEl tz anzuwenden sei t wonach ej.na Klage 

gegen das Organ selbst unzulässig ist o Damit wnr ent­

gUl tig und rechtskräftig ausgesprochen~ da . .ß die Klage 

gegen den Gendameriebeamten unzulässig gewesen ist, 

somit keinerlei Anspruch gegen ihn be6teht,obwoh~ 

auch ein Anspruch gegen die Republik Österreich aus 

dem Titel der Amtshaftung nicht geltend gemacht werden 

kanne._ 

Nach dieser Entscheidung des Oberstan. Gerichtaho1'es 

wurde das Verfahren vor dem Bezirksgericht Gmunden 

gegen die Republik Österreich fortgesetzt, deren Ha.f' ... 

tung nach dem Binnenschi:ff'ahrtsgesetz von diesenEnt­

scheidungen ja grundsätzlich 1'looh nicht ausgeschlossen 

worden war .. Auch dieser Versuch des Wolf'gnng ~IÖLTER, 

von der Republik Österreich Schadenersatz für die von 

ihm erli ttel'len Verletzungen zu erhalten, 'war erfolg­

los. Obwohl das Bezirksgericht Gmunden grundsätzlich 

eine Hartung der Republik Österreich nach § J des 

Binnenschif'f'ahrtsgesetzes bejahte p stellte sich das 

Oberlandesgericht Linz al.s Obergericht auf den ent­

gegengesetzten Stau.dp\.mkt und vez-ncinte ,~inen Schaden .... 

ersatzanspruch des Geschädigten gegenüber der Republik. 

-JJ. 
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Diese Entscheidung des Oberlan.desgerichtes Lin~ ~(urde 

auch durch. den Obersten Gerichtsho:f bestntigt., Beide 

Gerichte vertraten die Rechtsmeinung, da,ß die Haf'tung 

des Schif':fshalters, also der Repub.lik Österre:lch g nur 

dann gel tend gemacht ä-I'erden könne, wenn eln Schadener­

satzanspruch gegen den Schi:fi's:führex'9 also don Gendam~rie~ 

beamten fl bes·t;che; ein selcher Ausp:L"Uch gege;.'l den 

Gendameriebeamten ist aber - wie der Oberste Gerichts-

hof' bereits in dem f'rüherenVer:fah.l."'er'.I. festgestellt hat -. 

nicht gegeben, da das Amtshaftung13g-esetz a.uf' Ansprüche 

von Aua~ändern gegenüber der Republik Österrei.ch nicht 

anzuwenden ist Q 

Das Oberlandesgericht Linz!) das du:rch UrteilS) Schaden­

ersatzf'orderungen des 'iolf'gang MÖLTER abgewiesen. hatte, 

wies in seiner Entscheidungsbegründullg auch auf' die 

Problematik der geltenden Gesetzeslage und das dadurch 

bedingte Ergebnis hin,. Das Gericht :führte unter anderem 

aus 8 

GtlDas Ber\.lfungsgericht verkennt nicht, daß das 

Erge'loni,s dieser rechtlichen Überlegungen\! daa 

zu einer Abweisung des Klagebegehrens :fill~rt, 

unbef'riedigend ist~ denn es muß l;/'olll als aner­

kannter Grundsatz jeder Rechtsordnwlg ange ... 

sehen werden!) daß ein Au:fenthaltsstaat auch 

Leben 0 Freiheit und Vermögen eines Ausländers 

:EU schützen hats) sodaß ein völliger Ausschluß 

jeder Ersatzmöglichlceit eines durch hoheit­

liches Handeln ausgelösten Schadens diesem 

Grundsatz widersprichto Diese Überlegung wiegt 

Ulnao schwerer p als im umgekehrten ~'all e näm­

lich bei Schädiß'Ung eines Österreichers in der 

Bundesrepublik Deutschland durch einen Beamten 

sehr wohl bei einem Haftul1.g'sausBch1uß des 

Staates die persönliche Haf'tung gegeben wäret 

ja unter Umständen sogar die Staatsha:ftung be­

jaht werden könnteo OV 

670/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



4 

Die Tatsache bleibt\) daß Vol:fgang MÖL'l'ER durch ein 

eindeutiges und stra:fgerichtlich f'estgestelltca Ver-

. schulden eines Gendamerieberuntoen 'Ohne jedes eigsllc 

Zutun schweren Schaden an Gesundheit und Vermögen er-

1i tten ha t 9 aber keinerlei Möglich'kei t c:~}gebGn is t 11 

diesen Schaden gerichtlich durchzus~tzen .. Dies<7;f) Er­

gebnis bedeut2t nicht nur eine Diskrimini~ru:nß' u.nd 

Ungerechtigkei t für den be txof':fcl1.en ausländischeIl 

Staatsbürger, sondern es ist auch ge~ignett das 1\.11-

sehen Ö8terreichs als Rechtsstaat gegenüber dem Ausla.nd 

zu bee:f.nträchtigeno Nicht zuletzt muß aut~h darau.f' hin­

gewiesen werden, daß die Verweigerung jedes SchadeIAer­

satzes durch die Republik Österreich a.n .;3.43:0. schu.~dl.os 

verunglücktel1. Ausländer dem Ansehen Ös terreichs al.s 

Fremdenverltchr.sland beträchtlichen Schaden zufügen 

kann" Da:x."'auf haben ber~i. ts zahlre:i.che 11 i.n der Bundes ... 

republ.ik Deutschland sowie in Österrei.ch erscbiel'lene 

Pressenotizcll deutlich hingewieseno 

Es wäre jedenfalls aua GrUnden der Menschlicl'Akei t vor.., 

dringlich ll dafUr zu sorgen, daß Wol:fgang MÖL'fER seinen 

Schaden, trotz der entgegenstehenden gesetzlichen Be"" 

stimgungen, zumindest teilweise ersetzt bekommt, zumal 

die.einget:retenen schweren Verletzungen ohnehin 

irreparabel und mi.t Geld l1.Ur zum geril1.gsten Teil gut­

zumachen sind o 

Im wei taren müßte die Republik Ös terreic:h a.ber auch au:f 

raschestem Wege dafür sorgen~ daß die bestehenden. &0-
setzlichen Bestimmungen insoueit 7erändertwerden, daß 

in Zukullft sichergestellt ist, daß berec.htigte Sch~den­

ersatzansprüche von Ausländern wie im gegenstän.dlichen 

Fall geltend gemacht werden könnene 

-J 
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Die unterze.ichneten Abgeordneten stellen daher an d.en 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra gen 8 

1) Ist ::::hnen der geschi1.derte Sachverh;?'.l t bekAnnt? 

2) Sind Sie beredt 9 als:für das Verhalten des schuld.,. 

. tragenden Gendameriebeamten verantwortliche:1" 

Ues.sortsm:inlster im gegenständlichen ::;'a11 dem 

ver.letzten deu.tschen Staatsbürger lfolfgang :t-'lÖLTER 

den Schaclen g den er durch die eingetret.enen schweren 

Verletz:l.1ineßn er1! ttenhat~ zumindest teilwei~e zu. 

ersetzen? 

3) Sind Sie bereit t sich da::für einzusetzeng daß Ciie 

gesetzl:ichen Bostimmungen in der Richtung verändert 

wßl."'de:n s daß i.n Zukunft in gleichge.lagerten Fällen. 

auch an t"lchuldlos verletzte Au.sländer' Schadenersatz 

geleistet wird? 

\ . 

. ; 
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